
Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge 
Landratsamt 
Sozial- und Ausländeramt/ Ref. Ausländer- und Asylrecht 

 
 

Hinweis: Kein Zugang für elektronisch signierte sowie verschlüsselte elektronische Dokumente. Die Möglichkeit der verschlüsselten elektronischen Kommunikation besteht über die 
De-Mail-Adresse: kontakt@landratsamt-pirna.de-mail.de 
 

Hauptsitz: Öffnungszeiten: Hinweis: 
Schloßhof 2/4  Montag 08:00 - 12:00 Uhr Außerhalb der Öffnungszeiten bleiben die  

Dienstgebäude des Landratsamtes geschlossen.  
Termine sind nach vorheriger Vereinbarung möglich. 

01796 Pirna 
 

Dienstag/Donnerstag 08:00 - 12:00 Uhr 
13:00 - 18:00 Uhr  

Telefon: +493501 515-0 (Vermittlung) Mittwoch Schließtag
 

 
Telefax: +493501 515-1199 Freitag 08:00 - 12:00 Uhr  

Internet: www.landratsamt-pirna.de  

Bankverbindung: Ostsächsische Sparkasse Dresden - BIC: OSDDDE81XXX IBAN: DE12 8505 0300 3000 001920 USt-IdNr.: DE140640911 

 

  
┌              ┐ 

Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge   Postfach 100253/54   01782 Pirna 

 
 

 
 
  

Antrag auf Erteilung/Verlängerung einer Beschäftigungserlaubnis  
für Inhaber einer Aufenthaltsgestattung oder Duldung 

(Bitte alle Eintragungen in Blockbuchstaben) 

 
1. Angaben zur Person des Antragstellers/der Antragstellerin 

Familienname Vorname(n) 

 
 

 

Geburtstag Geburtsort 

 
 

 

Staatsangehörigkeit(en) derzeitige Anschrift in Deutschland 

 
 

PLZ, Ort, Straße, Nr. 

Kontaktdaten  
(E-Mail/Telefon, freiwillige Angaben) 
 
 

 
2. Antragsunterlagen 
 

 Erklärung zum Beschäftigungsverhältnis der Bundesagentur für Arbeit, vom Arbeitgeber vollständig ausgefüllt, 
unterschrieben und mit Firmenstempel versehen (Anlage). 

 
 Arbeitsvertrag, ggf. in Entwurfsform 

 

 
3. Hinweise 
 

 Personen im lfd. Asylverfahren und abgelehnte Asylbewerber aus sicheren Herkunftsländern (Albanien, Bos-
nien und Herzegowina, Ghana, Kosovo, Nordmazedonien, Montenegro, Senegal, Serbien) darf keine Be-
schäftigungserlaubnis erteilt werden, wenn der Asylantrag nach dem 31.05.2015 gestellt wurde. 

 Die Erlaubnis bedarf grundsätzlich der Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit. 

 Die Beschäftigungserlaubnis wird für Asylsuchende bis zum Erlöschen der Aufenthaltsgestattung, längstens 
jedoch für den Zeitraum erteilt, für welchen die Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit vorliegt.  

 Die Beschäftigungserlaubnis wird für Duldungsinhaber-/innen max. für die jeweilige Dauer der Duldung er-
teilt. Auf die Versagungsgründe aus § 60b Abs. 5 Satz 2 und § 60a Abs. 6 Aufenthaltsgesetz wird hingewie-
sen. 

 Die Beschäftigungserlaubnis wird mit Erlöschen der Aufenthaltsgestattung oder mit Ablauf der Duldung un-
wirksam.   

 

Ort, Datum 
 

Unterschrift Antragsteller/Antragstellerin 

 

Eingangsstempel 

Aktenzeichen 


